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Kollege E. wurde beim Ausfahren von einer Bushalte stelle in ei-
nen Unfall verwickelt. Gegen Auflage wurde das Verfahren we-
gen fahrlässiger Körperverletzung eingestellt. Die GUV/FAKUL-
TA half dem Kollegen mit 850 Euro Notfallunterstützung zur  
Abwendung seiner wirtschaftlichen Notlage.

Busfahrer L. hatte einen Unfall. Er wurde dabei so schwer verletzt, 
dass er 20 Tage im Krankenhaus verbringen musste. Die GUV/
FAKULTA zahlte 480 Euro Unfall- Krankenhaustagegeld.

Busfahrer W. aus D. hatte die Haltestellenbremse gelöst. Sein Fahr-
zeug rollte auf den vor ihm stehenden Bus auf. Es entstand ein 
Schaden in Höhe von über 4.800 Euro. Kollege W. wurde mit 2.500 
Euro in Regress genommen. Die GUV/FAKULTA unterstützte ihn 
mit 2.380 Euro Schadenersatzbeihilfe.
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Sonderinfo                
Du arbeitest als

Busfahrer/in
Dann kommt hier deine Absicherung im Berufsleben.

www.guv-fakulta.de

Schutz und Hilfe in Beispielen


